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Sitzungskalender  
 

 
 
 

 

 

 

Folgende Sitzungen sind im Wirtschaftsjahr 2025 geplant: 

 

 

Datum: Mittwoch, 26.11.2025 

 

Uhrzeit: jeweils um 14:00 Uhr 

 

Ort: 01917 Kamenz 

 Ratssaal des Rathauses  

der Stadt Kamenz 

Markt 1 
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Beschlüsse  
 
 
 
In der öffentlichen Sitzung des Abwasserzweckverbandes Obere Schwarze Elster (AZV OSE) 
vom 24.09.2025 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 

Mit Beschluss-Nr. 9/2025 VVS hat die Verbandsversammlung des AZV Obere Schwarze Elster den 

Jahresabschluss des AZV Obere Schwarze Elster zum 31. Dezember 2024, der durch die eureos gmbh 

wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kramergasse 4, 01067 Dresden, überörtlich geprüft und mit einem 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 4. Juli 2025 versehen wurde, festgestellt. 

 

Der Jahresabschluss wurde von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Am Waldschlösschen 2, 

01099 Dresden, örtlich geprüft. 

 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 setzt sich wie folgt zusammen: 

 

1. Bilanzsumme: 106.190.212,92 EUR 

1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf 

- das Anlagevermögen 95.922.898,65 EUR 

- das Umlaufvermögen 10.261.787,32 EUR 

- den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 5.526,95 EUR 

 

1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf 

- das Eigenkapital 46.379.792,29 EUR 

- den Sonderposten für Investitionszuschüsse 32.395.026,43 EUR 

- den Sonderposten für Erschließungsvereinbarungen 5.034.482,36 EUR 

- die empfangenen Ertragszuschüsse 6.695.514,00 EUR 

- die Rückstellungen 1.205.093,74 EUR 

- die Verbindlichkeiten 14.480.304,10 EUR 

 

2.  Jahresgewinn/ Jahresverlust -932.809,26 EUR 

2.1  Summe der Erträge 7.548.037,47 EUR 

2.2  Summe der Aufwendungen 8.480.846,73 EUR 
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Abstimmungsergebnis 
Stimmen insgesamt: 40 
Stimmen anwesend: 35 
Ja-Stimmen: 35 
Nein-Stimmen:  ./. 
Stimmenthaltungen:  ./. 
 

Mit Beschluss-Nr. 10/2025 VVS hat die Verbandsversammlung des AZV Obere Schwarze Elster 

beschlossen, den Jahresverlust in Höhe von -932.809,26 EUR aus dem Gewinnvortrag zu tilgen. 

 
Abstimmungsergebnis 
Stimmen insgesamt: 40 
Stimmen anwesend: 35 
Ja-Stimmen: 35 
Nein-Stimmen:  ./. 
Stimmenthaltungen:  ./. 
 

Gemäß § 34 Abs. 2 Satz 2 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung wird folgender uneingeschränkter 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers vom 04.07.2025 zum Jahresabschluss des AZV Obere 

Schwarze Elster zum 31.12.2024 wiedergegeben:  

 

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster, Kamenz 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserzweckverbands Obere Schwarze Elster, Kamenz, - 

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 

Lagebericht des Abwasserzweckverbands Obere Schwarze Elster, Kamenz, für das Wirtschaftsjahr vom 

1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 

Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) i. V. m. den deutschen 

handelsrechtlichen  Vorschriften  und  vermittelt  unter  Beachtung  der  deutschen  Grundsätze
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ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbands zum 

31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 

31. Dezember 2024 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen 

Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands. In allen wesentlichen Belangen 

steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des 

§ 30 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) i. V. m. den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit  

§ 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des 

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Zweckverband unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 

haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 

erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 

Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) i. V. m. den deutschen 

handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der 

landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der  

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 

Jahresabschlusses  zu  ermöglichen,  der  frei  von  wesentlichen  falschen  Darstellungen  aufgrund  von 
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dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder 

Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit des Zweckverbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 

Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 

verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 

entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage 

des Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 

Einklang steht, den Vorschriften des § 30 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) 

i. V. m. den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 

Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des  

§ 30 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) i. V. m. den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 

Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und 

ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild 

von der Lage des Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 

Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) i. V. m. den deutschen 

handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen,
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wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen 

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende 

wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus 

Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose 

Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können; 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 

um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Zweckverbands bzw. 

dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben; 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben; 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit des Zweckverbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 

Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 

verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 

Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 

jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 

Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband 

seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
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• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich 

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 

Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt; 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbands; 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 

den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 

sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 

liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 

bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. " 

 

Dresden, 4. Juli 2025 

eureos gmbh  
wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Jäkel 
Wirtschaftsprüfer 
 

Gemäß § 34 Abs. 2 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung ist der Jahresabschluss an sieben 

Arbeitstagen öffentlich auszulegen. Die öffentliche Auslegung erfolgt im Zeitraum vom 16.10.2025 bis 

einschl. 24.10.2025 zu den Öffnungszeiten in den Geschäftsräumen des Geschäftsbesorgers des  

AZV Obere Schwarze Elster, der ewag kamenz, An den Stadtwerken 2 in 01917 Kamenz.  
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Mit Beschluss-Nr. 11/2025 VVS hat die Verbandsversammlung des AZV Obere Schwarze Elster die 

eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kramergasse 4, 01067 Dresden, als Abschlussprüfer 

gemäß SächsEigBVO für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 des AZV Obere Schwarze 

Elster bestellt. 

 

Abstimmungsergebnis 
Stimmen insgesamt: 40 
Stimmen anwesend: 35 
Ja-Stimmen: 35 
Nein-Stimmen:  ./. 
Stimmenthaltungen:  ./. 
 

Mit Beschluss-Nr. 12/2025 VVS hat die Verbandsversammlung des AZV Obere Schwarze Elster die 

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Am Waldschlößchen 2, 01099 Dresden, für die örtliche 

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 des AZV Obere Schwarze Elster bestellt.  

 
Abstimmungsergebnis 
Stimmen insgesamt: 40 
Stimmen anwesend: 35 
Ja-Stimmen: 35 
Nein-Stimmen:  ./. 
Stimmenthaltungen:  ./. 
 

Mit Beschluss-Nr. 13/2025 VVS hat die Verbandsversammlung des AZV Obere Schwarze Elster die 

eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kramergasse 4, 01067 Dresden, als Abschlussprüfer 

gemäß SächsEigBVO für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2026 des AZV Obere 

Schwarze Elster bestellt.  

 
Abstimmungsergebnis 
Stimmen insgesamt: 40 
Stimmen anwesend: 35 
Ja-Stimmen: 35 
Nein-Stimmen:  ./. 
Stimmenthaltungen:  ./. 
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Mit Beschluss-Nr. 14/2025 VVS hat die Verbandsversammlung des AZV Obere Schwarze Elster die 

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Am Waldschlößchen 2, 01099 Dresden, für die örtliche 

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2026 des AZV Obere Schwarze Elster bestellt.  

 
 
Abstimmungsergebnis 
Stimmen insgesamt: 40 
Stimmen anwesend: 35 
Ja-Stimmen: 35 
Nein-Stimmen:  ./. 
Stimmenthaltungen:  ./. 
 

Mit Beschluss-Nr. 15/2025 VVS hat die Verbandsversammlung des AZV Obere Schwarze Elster die 

Änderungssatzung zur Satzung des AZV Obere Schwarze Elster über die öffentliche 

Abwasserbeseitigung im Entsorgungsgebiet Pulsnitz beschlossen.  

 
Abstimmungsergebnis 
Stimmen insgesamt: 40 
Stimmen anwesend: 35 
Ja-Stimmen: 35 
Nein-Stimmen:  ./. 
Stimmenthaltungen:  ./. 
 

Mit Beschluss-Nr. 16/2025 VVS hat die Verbandsversammlung des AZV Obere Schwarze Elster die 

Vergabe und Finanzierung der außerplanmäßigen Wartungs- und Instandhaltungsbauleistungen durch 

Verfüllung des Mischwasserkanals incl. Rohreinzug in Kamenz im Bereich Jahnsportplatz auf der 

Grundlage des Angebots vom 08.08.2025 an die WTU Wasser-, Tiefbau- und Umwelttechnik GmbH, 

Neschwitzer Str. 33, 01917 Kamenz, als wirtschaftlichste Bieterin beschlossen.  

 
Abstimmungsergebnis 
Stimmen insgesamt: 40 
Stimmen anwesend: 35 
Ja-Stimmen: 35 
Nein-Stimmen:  ./. 
Stimmenthaltungen:  ./. 
 

Mit Beschluss-Nr. 17/2025 VVS hat die Verbandsversammlung des AZV Obere Schwarze Elster die 

Vergabe der Bauleistung zur Erweiterung der Verrohrung des Kläranlagenüberlaufs in der Gemeinde 

Haselbachtal auf dem Flurstück 41/15 der Gemarkung Reichenau OS entsprechend dem Angebot vom 
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13.08.2025 an die Firma Wehnert GmbH, Hauptstr. 4, 01920 Crostwitz OT Horka, beschlossen und den 

Verbandsvorsitzenden ermächtigt, Nachträge im Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsmittel zu 

unterzeichnen, worüber die Verbandsversammlung des AZV Obere Schwarze Elster zu informieren ist.  

 
Abstimmungsergebnis 
Stimmen insgesamt: 40 
Stimmen anwesend: 35 
Ja-Stimmen: 35 
Nein-Stimmen:  ./. 
Stimmenthaltungen:  ./. 
 

Mit Beschluss-Nr. 18/2025 VVS hat die Verbandsversammlung des AZV Obere Schwarze Elster der 

Aufhebung des Vergabeverfahrens für die Gemeinschaftsbaumaßnahme „Grundhafter Ausbau Neue 

Straße; Erneuerung Medienbestand August-Bebel-Straße in 01896 Pulsnitz“ zugestimmt.  

 
Abstimmungsergebnis 
Stimmen insgesamt: 40 
Stimmen anwesend: 35 

Ja-Stimmen: 35 
Nein-Stimmen:  ./. 
Stimmenthaltungen:  ./. 
 

Mit Beschluss-Nr. 19/2025 VVS hat die Verbandsversammlung des AZV Obere Schwarze Elster dem 

Abschluss des Erschließungsvertrags Nr. AZV OSE-2025-0007 zur Erschließung der „Wohnbebauung 

Am Bahnhof“ in Kamenz OT Wiesa zwischen der J&B HausHoch GmbH aus 01159 Dresden als 

Erschließungsträger mit der Barbe Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG aus 01159 Dresden als 

Auftragnehmer und dem AZV Obere Schwarze Elster zugestimmt und die stellvertretende 

Verbandsvorsitzende zur Unterzeichnung ermächtigt.  

 
Abstimmungsergebnis 
Stimmen insgesamt: 40 
Stimmen anwesend: 35 
Ja-Stimmen: 35 
Nein-Stimmen:  ./. 
Stimmenthaltungen:  ./. 
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Mit Beschluss-Nr. 20/2025 VVS hat die Verbandsversammlung des AZV Obere Schwarze Elster dem 

Abschluss des Erschließungsvertrags Nr. AZV OSE-2025-0014 zwischen der Stadt Bernsdorf als 

Erschließungsträger und dem AZV Obere Schwarze Elster zur Herstellung und Übertragung der 

Schmutzwasserentsorgungsanlagen  im Bebauungsgebiet  „Industrie-  und  Gewerbegebiet,  

WeißigerStraße“ in Bernsdorf OT Straßgräbchen grundsätzlich zugestimmt. Die Anwendung dieses 

Erschließungsvertrags steht unter dem Vorbehalt der Bestimmungen des Zuwendungsbescheids der 

SAB vom 29.11.2024 gegenüber der Stadt Bernsdorf (Antragsnummer 100752549). Der 

Erschließungsträger wird die Anlagen der Schmutzwasserentsorgung herstellen und nach Abschluss 

der Erschließung kostenfrei an den AZV Obere Schwarze Elster übertragen, wozu sich der 

Erschließungsträger mit dem Zuwendungsgeber abstimmen wird, ob der Erschließungsträger vor Ablauf 

der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung die hergestellten Anlagen der 

Schmutzwasserentsorgung übertragen und über sie verfügen darf.  

 

Abstimmungsergebnis 
Stimmen insgesamt: 40 
Stimmen anwesend: 35 
Ja-Stimmen: 35 
Nein-Stimmen:  ./. 
Stimmenthaltungen:  ./. 
 

Mit Beschluss-Nr. 21/2025 VVS hat die Verbandsversammlung des AZV Obere Schwarze Elster 

beschlossen, die Allevo Kommunalberatung GmbH mit der Erstellung der Gebührenkalkulation für den 

Vorauskalkulationszeitraum 2026 bis 2030 einschließlich dem Nachkalkulationszeitraum für die 

Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025 des AZV Obere Schwarze Elster, Entsorgungsgebiet Pulsnitz als 

günstigsten Bieter unter Annahme des vorliegenden Angebots zu beauftragen.  

 

Abstimmungsergebnis 
Stimmen insgesamt: 40 
Stimmen anwesend: 35 
Ja-Stimmen: 35 
Nein-Stimmen:  ./. 
Stimmenthaltungen:  ./. 
 
 

Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster 

gez. Dantz 

Verbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung 

 
Satzung des Abwasserzweckverbandes Obere Schwarze Elster zur Änderung der Satzung des 

Abwasserzweckverbandes Obere Schwarze Elster über die öffentliche Abwasserbeseitigung im 
Entsorgungsgebiet Pulsnitz 

 

Auf Grund von § 56 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), § 50 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG),  

§ 47 Absatz 2, § 6 Absatz 1, § 5 Absatz 4 Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit 

(SächsKomZG), § 4 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) und § 9 Sächsisches 

Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 

Obere Schwarze Elster am 24.09.2025 folgende Änderung der Satzung des Abwasserzweckverbandes 

Obere Schwarze Elster über die öffentliche Abwasserbeseitigung im Entsorgungsgebiet Pulsnitz vom 

22.06.2005 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 09.05.2007, 04.11.2008, 25.03.2009, 

23.06.2010, 25.05.2011, 13.12.2011, 24.02.2021 und 24.11.2021 beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

Änderungen 

 

(1) In § 46 - Höhe der Abwassergebühren für die Benutzung der Schmutzwasserbeseitigung - werden 

im Absatz 1 im Unterabsatz 4 in Satz 11 hinter dem Wort „Einwohnergleichwerte“ ein Komma als 

Satzzeichen und der Halbsatz  

 

 „zum Beispiel für Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen,“ 

 

eingefügt. 

 

(2) Im Absatz 1 des § 46 - Höhe der Abwassergebühren für die Benutzung der 

Schmutzwasserbeseitigung - wird an Satz 11 im Unterabsatz 4 folgender Satz 12 angefügt: 

 

„Dabei gilt der Beschäftigtenstatus für alle beispielsweise in der Einrichtung oder dem 

Unternehmen tätigen Personen, jedoch nicht für eine nebenberufliche Tätigkeit, neben der ein 

anderes Haupteinkommen/-arbeitsentgelt erzielt wird.“  

 

 Der bisherige Satz 12 wird als Unterabsatz 5 neu zu dessen Satz 13.  
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(3) In Anlage 1 zur Satzung des Abwasserzweckverbandes Obere Schwarze Elster über die öffentliche 

Abwasserbeseitigung im Entsorgungsgebiet Pulsnitz vom 22.06.2005 werden hinter dem Wort 

„Schüler“ ein Schrägstrich als Satzzeichen und die Wörter „je Beschäftigtem“ und hinter dem Wort 

„Platz“ die Wörter „und Beschäftigten“ eingefügt.  

  

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2025 in Kraft.   

 

Kamenz, den 24.09.2025 

 

Roland Dantz                          Siegel 

Verbandsvorsitzender 

 

 

Hinweis gemäß § 4 Absatz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in Verbindung mit 

§ 47 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 SächsKomZG: 

 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, 

gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 

wenn 

 

1) die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2) Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 

Satzung verletzt worden sind, 

3) der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 56 Absatz 3 Satz 2 SächsKomZG in Verbindung mit 

§ 21 Absatz 3 SächsKomZG in Verbindung mit § 52 Absatz 2 Sätze 2 bis 5 SächsGemO wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

4) vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat  

oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber dem Zweckverband unter 

Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 

gemacht worden ist. 

 

Ist eine Verletzung nach den vorstehenden Nummern 3) oder 4) geltend gemacht worden, so kann auch 

nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 


